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AmtlicHe BekAnntmAcHungen
Grundschule Schwarzacher Becken
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09324/3518, E-Mail: sekretariat@gs-schwarzacher-becken.de
schulanmeldung und schulaufnahme
Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2023/24 findet am  
Donnerstag, 16. März 2023, um 14.30 Uhr für die Kinder aus 
allen Ortsteilen an der Grundschule Schwarzacher Becken statt.
Die Schulleitung bittet um pünktliches Erscheinen um 14.30 Uhr.
Alle Schulneulinge müssen persönlich vorgestellt werden und 
sollten von einem erziehungsberechtigten Elternteil begleitet sein.
Zur Anmeldung werden benötigt:
• Eine standesamtliche Abstammungsurkunde des Kindes oder 

das Familienstammbuch.
• Impfpass (Nachweis über die Masernschutzimpfung) bzw. 

Bescheinigung über den Impfschutz vom Gesundheitsamt.
• Der Nachweis über die schulärztliche Untersuchung durch 

das Gesundheitsamt Kitzingen, wenn die Untersuchung be-
reits stattgefunden hat. Ansonsten bitten wir um Vorlage des 
schulärztlichen Attestes bei der Schulleitung, sobald dieses 
vorliegt.

• Geschiedene und getrennt lebende Elternteile mögen bitte den 
Nachweis (Beschluss des Amtsgerichts) über das Sorgerecht 
vorlegen.

• Weitere Formblätter (siehe Einschulungsmappe).
Beginn der Schulpflicht
a)  Für alle Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2016 – 30.06.2017 

geboren sind, beginnt die Schulpflicht am 12. September 2023.
b) Bei Kindern, die im Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 

30.09.2023 sechs Jahre alt werden, entscheiden die Eltern 
nach Beratung durch die Schule, ob die Kinder dieses Jahr 
eingeschult werden sollen. Wenn die Erziehungsberechtig-
ten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben 
möchten, müssen sie dies der Schule möglichst bei der Schul-
einschreibung am 16. März 2023 und spätestens bis 11. April 
2023 schriftlich mitteilen. Auch wenn das Kind erst zum 
September 2024 in die Schule gehen soll, muss es heuer am 
16. März 2023 das Einschulungsverfahren durchlaufen.

c) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann das Kind heuer 
eingeschult werden, wenn es zwischen dem 01.10.2017 und 
dem 31.12.2017 geboren ist. Für die Aufnahme ist ein Antrag 
der Eltern nötig, falls das Kind schulfähig ist. Bei einer vor-
zeitigen Einschulung wird also auch hier der Elternwille in 
besonderem Maße berücksichtigt.

d) Für diejenigen Kinder, die nach dem 01.01.2018 geboren sind, 
kann ebenfalls die Einschulung beantragt werden. Hierfür ist 
ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.

e) Schulpflichtig ab September 2023 ist zudem jedes Kind, das 
im Vorjahr zurückgestellt wurde.

f) Für ein Kind, das im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 30.06.2017 
geboren wurde und also schulpflichtig ist, können die 
Erziehungsberechtigten einen begründeten Antrag auf Zu-
rückstellung einreichen. Die Schulleitung entscheidet unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Gründe über den Zu-
rückstellungsantrag. Bitte kommen Sie in diesem Fall bereits 
vor der Schulanmeldung, im Februar/März, auf uns zu und 
vereinbaren telefonisch einen Termin (Tel. 09324/762).

Für alle Nachfragen und bei Unsicherheit über die richtige Ent-
scheidung bezüglich der Einschulung können Sie gerne telefonisch 
mit uns in Kontakt treten (Tel. 09324/762).

Charlotte Erk, Rektorin

Aufforderung zur Benennung von  
Personen für die Schöffen-Vorschlagsliste
In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024 – 2028 wie-
der die Wahl der Schöffen statt. Zur Zeit werden daher in allen 
Gemeinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann durch 
einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöf-
fenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird. Schöffen sind 
ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den Strafkam-
mern des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleichberechtigt 
neben den Berufsrichtern. Das verantwortungsvolle Amt eines 
Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbststän-
digkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit 
und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche 
Eignung. Es kann nur von Bürgerinnen und Bürgern mit der 
deutschen Staatsangehörigkeit ausgeübt werden. Sie haben nun 
die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen zu bewer-
ben. Die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen finden Sie 
nachstehend.
Sie können Ihre Vorschläge bis zum 16.03.2023 schriftlich an 
uns richten oder bei folgender Stelle persönlich abgeben:
Markt Schwarzach a. Main, Frau Lena Hüllmantel / Zimmer 1, 
Marktplatz 1, 97359 Schwarzach a. Main.
Wir benötigen folgende Angaben: 
Familienname, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Straße, Hausnummer, Wohnort, Beruf, ggf. Zeiten früherer 
Schöffentätigkeiten.
Für Rückfragen stehen wir persönlich oder telefonisch zur 
Verfügung.

Schwarzach a. Main, 30.01.2023, 
Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Auszug aus der Schöffenbekanntmachung vom 27. Oktober 2022, 
Az. E8 – 3221 E – II – 14870/2021 und B2 – 0143 - 2 (BayMBI. 
Nr. 672)
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II. Abschnitt
Amt der Schöffen

2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme
2.1 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von 

Deutschen versehen werden (§ 31 Satz 2 GVG).
2.2 Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bayerns 

zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet (Artikel 121 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung).

3. Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
3.1 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt sind;

3.2  Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer 
Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

4. Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen  
(§ 33 GVG)

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
4.1  Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben würden;
4.2  Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 

zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
4.3 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste 

nicht in der Gemeinde wohnen;
4.4 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt 

nicht geeignet sind;
4.5 Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-

schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;
4.6 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

5. Weitere nicht zu berufende Personen  
(§ 34 GVG, § 44a DRiG)

Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
5.1 der Bundespräsident;
5.2 die Mitglieder der Bundesregierung o. einer Landesregierung;
5.3  Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhe-

stand versetzt werden können;
5.4 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 

Rechtsanwälte;
5.5 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, 

Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewäh-
rungs- und Gerichtshelfer; hierzu gehören alle Personen, die 
zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaften im Sinne 
von § 152 Abs. 2 Sätze 1 und 3 GVG bestellt sind (Ermitt-
lungspersonenverordnung Staatsanwaltschaft (StAErmPV);

5.6 Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigun-
gen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet 
sind;

5.7 Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 DRiG nicht zum Schöf-
fenamt berufen werden sollen, nämlich Personen, die

– gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechts-
staatlichkeit verstoßen haben oder

– wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle 
Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik im Sinne des § 6 Abs. 
4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) oder als diesen Mit-
arbeitern nach § 6 Abs. 5 des StUG gleichgestellte Personen 
für das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind.

6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)
Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:
6.1 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europä-

ischen Parlaments oder eines Landtages;
6.2 Personen, die
a)  in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche 

Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen sind, sofern 
die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der 
Vorschlagsliste noch andauert,

b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines 
ehrenamtlichen Richters in der Strafrechtspflege an minde-
stens 40 Tagen erfüllt haben oder

c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
6.3 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwe-

stern, Krankenpfleger und Hebammen;
6.4 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;
6.5 Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare 

persönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes 
in besonderem Maße erschwert;

6.6 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
zum Ende der Amtsperiode vollendet haben würden;

6.7 Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes 
für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher 
Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Le-
bensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.

 
Hinweise und Infos –  
Szenario Stromausfall
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Energiekrise und möglichen 
Cyberangriffen beschäftigen sich auch die Gemeinden und Land-
kreise immer mehr mit dem Thema Krisenvorsorge für den Fall 
großflächiger langandauernder Stromausfälle.
Im Zuge dessen möchten wir unsere Bürger noch einmal ein-
dringlich darauf hinweisen, dass eine private Vorsorge für solche 
Ereignisse unerlässlich ist. Eine hilfreiche Checkliste finden Sie 
auf der Internetseite des Landkreises Kitzingen unter der Rubrik 
„Feuerwehr und Katastrophenschutz“. Außerdem bitten wir un-
sere Mitbürger besonders in Krisenfällen um Nachbarschaftshilfe 
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Bei einem längeren flächendeckenden Stromausfall und ein-
hergehendem Totalausfall der Telefonnetze aktiviert der Markt 
Schwarzach a. Main kurzfristig sogenannte Lichtpunkte im 
Gemeindegebiet. Bürgerinnen und Bürger können dort Notrufe 
absetzen, wenn dies Zuhause nicht mehr möglich ist und verfüg-
bare Informationen zur Lage oder zu Hilfsangeboten erhalten.
Lichtpunkte im Gemeindegebiet Schwarzach a. Main:
• Langhaus Stadtschwarzach, Marktplatz 8



• Haus der Gemeinschaft Schwarzenau, Dettelbacher Straße 9
• Feuerwehrhaus Münsterschwarzach, Sonnenstraße 1
• Feuerwehrhaus Gerlachshausen, Etterswasen 16
• Feuerwehrhaus Hörblach, Kitzinger Straße 34
• Ehemaliges Rathaus Düllstadt, Bamberger Straße 65
 
Probealarm der Feuerwehren
Der nächste Probealarm findet am Samstag, den 04.03.2023 ab 
12.15 Uhr statt. Es findet nur ein Alarm statt.
Bei einem evtl. Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sire-
nensignal zweimal abgegeben (doppelte Alarmierung).
 
Rückschnitt für Bepflanzungen
Es ist erforderlich, dass alle Grundstückseigentümer die Bepflan-
zung der Anliegergrundstücke, welche auf öffentliche Wege über-
hängt, zurückschneiden. Dies gilt sowohl für Gemeindestraßen als 
auch für öffentliche Feld- und Waldwege. Beim Befahren dieser 
Straßen und Wege mit Großfahrzeugen (z.B. Müllabfuhr oder 
landwirtschaftlichem Gerät) erweist sich überhängender Wuchs 
als Beeinträchtigung. Mitunter werden auch Fußgänger hauptsäch-
lich innerorts von auswuchernden Pflanzen stark beeinträchtigt. 
Alle Grundstückseigentümer werden daher gebeten, insbeson-
dere entlang der Grundstücksgrenzen und der Gehsteige, ihre 

Bäume, Sträucher 
und sonstigen Be-
pflanzungen so zu-
rückzuschneiden, 
dass das jeweilige 
Lichtraumprofil 
frei begeh- und be-
fahrbar ist. Dazu 
soll die nachste-
hende Skizze eine 
kleine Hilfe sein.

 
Ablieferung von Schnittgut
Die Ablieferung von privatem Schnittgut zum Lagerplatz des 
Marktes Schwarzach a. Main ist im Frühjahr 2023 zu folgenden 
Terminen, jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr, möglich:
Samstag, 18. Februar
Samstag, 04. März
Samstag, 18. März
Samstag, 01. April
Der Lagerplatz befindet sich in Gerlachshausen, rechts neben 
dem Wirtschaftsweg in Richtung Sommerach (vor See).
HINWEIS:
Außerhalb der Abgabetermine in der Gemeinde können Grün- und 
Gartenabfälle aus Privathaushalten im Landkreis Kitzingen, bis 
zu 1 Kubikmeter pro Jahr, kostenlos im Kompostwerk Kloster-
forst (zwischen Hörblach und Großlangheim) abgegeben werden.
 
Aus der Gemeinderatssitzung vom 
24.01.2023
Bauanträge
Der Marktgemeinderat stimmte zu
• dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit drei Garagen 

auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 290 Gem. Stadtschwarzach
• der Errichtung eines überdachten Freisitzes auf dem Grund-

stück mit der Fl.Nr. 276/1 Gem. Gerlachshausen
 

Beteiligung an einer gesellschaft zur entwicklung 
von wind- und Photovoltaikanlagen im landkreis 
kitzingen zur erreichung der klimaschutzziele
Es soll eine Projektentwicklungsgesellschaft von den kommunalen 
Gebietskörperschaften (Städte, Märkte, Gemeinden, Landkreis) 
und den örtlichen Versorgungsunternehmen N-ERGIE, ÜZ 
Mainfranken und LKW Kitzingen gegründet werden, um den 
Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis Kitzingen 
besser zu koordinieren.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist künftig so zu ge-
stalten, dass keine unnötigen Folgekosten für die Menschen 
und Unternehmen des Landkreises Kitzingen entstehen, der 
Flächenverbrauch auf das erforderliche Maß begrenzt bleibt, 
die Wertschöpfung weitest möglich in der Region verbleibt und 
zugleich eine weiterhin sichere Versorgung gewährleistet wird.
Die neu zu gründende Gesellschaft soll die zentrale, kommunale 
Projektentwicklungsgesellschaft für alle Kommunen im Land-
kreis Kitzingen werden. Die gemeinsame Gesellschaft hat die 
Aufgabe, Photovoltaikfreiflächenprojekte und Windenergiepro-
jekte bis zur Baureife zu entwickeln.
Eine Gesellschafterstellung steht allen Kommunen im Landkreis 
Kitzingen sowie dem Landkreis Kitzingen offen; dabei sollen die 
Anteile je kommunalem Gesellschafter gleich hoch sein. 50 % 
der Anteile an der Gesellschaft sollen insgesamt von den kommu-
nalen Gebietskörperschaften gehalten werden, die weiteren 50 % 
der Anteile von den örtlichen Energieversorgungsunternehmen  
N-ERGIE, ÜZ Mainfranken und LKW Kitzingen.
Die Projekte sollen nach erfolgreicher Entwicklung nicht in der 
Projektentwicklungsgesellschaft selbst gebaut und betrieben 
werden, sondern in eigens gegründeten Zweckgesellschaften. 
Ziel ist es, dass die Projekte anschließend durch die an der Pro-
jektentwicklungsgesellschaft beteiligten kommunalen Gebiets-
körperschaften und Energieversorgungsunternehmen sowie unter 
Beteiligung der Bürgerschaft umgesetzt werden.  Es steht daher 
jeder beteiligten Kommune offen, über die nun zur Entscheidung 
vorgelegte Beteiligung an der Projektentwicklungsgesellschaft 
hinaus, zu einem späteren Zeitpunkt auch über eine finanzielle 
Beteiligung an den zu bauenden Erzeugungsanlagen zu ent-
scheiden. Die zu errichtenden Photovoltaikfreiflächenanlagen 
und Windenergieanlagen werden von der Zweckgesellschaft 
errichtet, dauerhaft betrieben und der produzierte Strom von 
der Zweckgesellschaft vermarktet. Die Gesellschafter streben 
an, dass der produzierte Strom vorrangig regional vermarktet 
wird und von Bürger*innen und Unternehmen im Landkreis 
Kitzingen bezogen werden kann. Zudem ist ein fester Bestandteil 
des Konzepts, dass den Bürger*innen vor Ort eine angemessene 
Beteiligungsmöglichkeit angeboten wird.
Die kommunalen Gebietskörperschaften unterstützen bei der 
Anpachtung geeigneter Flächen und bieten eigene Flächen vor-
rangig der Gesellschaft zu marktüblichen Konditionen zur Pacht 
an. Die N-ERGIE, ÜZ Mainfranken und LKW Kitzingen werden 
energiewirtschaftliches Know-how in die Projektentwicklungs-
gesellschaft sowie in die Zweckgesellschaften einbringen. Die 
Projektentwicklungsgesellschaft selbst wird Flächen bewerten, 
langfristig sichern und alle erforderlichen Schritte unternehmen, 
um Baurecht herbeizuführen.
Perspektivisch soll über die Erlöse aus erfolgreichen Projekt-
entwicklungen die Entwicklung neuer Projekte im Bereich der 
Erneuerbaren Energien ermöglicht werden.
Bei Beteiligung an der Projektgesellschaft besteht keine Nach-
schusspflicht für die Gesellschafter. Das Risiko der Kommune 
beschränkt sich daher auf die geleistete Einlage.
Es ist geplant, dass die drei beteiligten Versorgungsunternehmen 
die Projektentwicklungsgesellschaft zum Jahresanfang 2023 



zunächst gemeinsam gründen. Die Aufnahme der kommunalen 
Gebietskörperschaften erfolgt bis spätestens Ende März 2023 in 
einem zweiten Schritt.
Der Marktgemeinderat beschloss, sich an der Gründung einer 
Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbare Energien für 
den Landkreis Kitzingen in der Rechtsform einer GmbH zu be-
teiligen. Die Höhe der Gesellschaftereinlage des Marktes wurde 
auf max. 12.500 € beschränkt und wird aus Haushaltsmitteln der 
Gemeinde erbracht. Eine Nachschusspflicht der Gemeinde zur 
Gesellschaftereinlage wurde ausgeschlossen.
Die Entscheidung zur Beteiligung an der Gesellschaft dient dazu, 
eine Struktur zu schaffen, in deren Rahmen Projekte im Bereich 
der Erneuerbaren Energien im Landkreis Kitzingen entsprechend 
der kommunalen Zielsetzungen entwickelt und umgesetzt werden.

Beteiligung an der konzessionsphase 2023 – 2026 des 
mainschleifen-shuttle
Die Freizeitbuslinie 105 „Mainschleifen-Shuttle“ wird ab 2023 
bis 2026 neu aufgestellt. Folgende Dinge sind dabei neu:
• Es gibt künftig wieder nur eine Linie – die Linie 105. Die 

bisherige Linie 106 wird aufgrund der Neuausrichtung der 
ÖPNV-Verbindungen im Landkreis Schweinfurt nicht mehr 
angeboten.

•  Die Linie 105 bedient künftig: Volkach, Astheim, Eschern-
dorf, Untereisenheim, Obereisenheim, Wipfeld, Nordheim, 
Sommerach, Münsterschwarzach, Fahr, Gaibach.

Auf Basis der Kostenschätzung müssten ohne Fahrgasteinnah-
men-Abzug nach Abrechnung der Landkreis-Förderung (50 %)  
3.889,32 € seitens der Gemeinde Schwarzach a. Main zur Ver-
fügung gestellt werden.
Die Gemeinden möchten mit dem Landkreis Kitzingen eine Kon-
zession für vier Jahre bis 2026 beantragen. Die Buslinie verkehrt 
in der Regel immer von Mitte Mai bis zum zweiten Oktober-
Wochenende des jeweiligen Jahres. Ein frühzeitiger Ausstieg ist 
bei einer Zuschussmittel-Kürzung seitens des Landkreises, bei 
einem extremen Fahrgastrückgang auf der Gesamtlinie oder bei 
einer unrealistischen Kostenentwicklung vorzeitig möglich. Der 
Marktgemeinderat beschloss, dass sich Schwarzach a. Main auch 
in den kommenden fünf Jahren ab 2023 bis 2026 am Betrieb der 
Freizeitbuslinie 105 „Mainschleifen-Shuttle“ beteiligt.

Anfrage der kreisbrandinspektion des landkreises 
auf Durchführung des Jugendzeltlagers der  
Feuerwehren in schwarzach
Das Jugendzeltlager des Landkreises Kitzingen ist eine wichtige 
Einrichtung der Jugendfeuerwehr zur Nachwuchsförderung und 
-gewinnung. Nachdem der Zeltlagerplatz derzeit von der Firma 
LZR ausgebeutet wird, ist ein Lager in diesem Jahr in Hörblach 
nicht möglich. Die Landkreisführung würde deshalb einmalig 
gerne die Veranstaltung auf Schwarzenauer Flur durchführen.
Der Marktgemeinderat stimmte dem Antrag der Kreisbrandin-
spektion des Landkreises zur Durchführung des Jugendzeltlagers 
in Schwarzenau unter der Voraussetzung zu, dass der Pächter 
der Fläche dem Vorhaben ebenfalls zustimmt.

Beschaffung von schutzanzügen für die FFw Hörblach 
& FFw münsterschwarzach
Im Jahr 2015 wurden alle Atemschutzgeräteträger des Marktes 
Schwarzach a. Main mit neuen Schutzanzügen, welche sich in 
der Vergangenheit als sehr einsatztauglich erwiesen haben, aus-
gestattet und im Jahr 2017 alle weiteren aktiven Feuerwehrleute 
der FFW Stadtschwarzach.
Die restlichen Mannschaften sollen nun mit einem ähnlichen 
Modell ausgestattet werden. Die optische Erscheinung und auch 
die Signalwirkung der anzuschaffenden Schutzanzüge sind gleich 
dem bisherigen Produkt der Atemschutzgeräteträger, wodurch sich 

insbesondere bei Nachteinsätzen die Sicherheit der eingesetzten 
Kräfte gravierend erhöht.
Für die aktiven Feuerwehrleute der FFW Hörblach sind insgesamt 
16 Brandschutzjacken und 20 Brandschutzhosen, für die der FFW 
Münsterschwarzach insgesamt 23 Brandschutzjacken und 32 
Brandschutzhosen nötig. Der vorliegende Angebotspreis hierfür 
beträgt insgesamt 41.109,92 €. Die finanziellen Mittel sind im 
Haushalt 2023 berücksichtigt. Der Marktgemeinderat beschloss 
die Anschaffung der Schutzanzüge für beide Feuerwehren.

kostenübernahme für eine Begleitperson für einen 
Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch 
gmain anlässlich einer 50-jährigen aktiven Feuer-
wehrdienstzeit
Der Freistaat Bayern trägt seit Anfang 2014 die Kosten für einen 
einwöchigen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch 
Gmain für Feuerwehrdienstleistende, die 40 Jahre aktiven eh-
renamtlichen Dienst nachweisen können.
Der Bayer. Innenminister empfiehlt, dass die Gemeinden die Ko-
sten für eine Begleitperson übernehmen sollten, sofern sie bei der 
40-jährigen aktiven Ehrung keinen Freiplatz erhalten hat. Bei der 
Jahreshauptversammlung 2023 der Feuerwehr Stadtschwarzach 
wurde ein Mitglied für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt, 
welches für 40-jährigen Feuerwehrdienst keinen Freiplatzgut-
schein erhalten hat. Der Marktgemeinderat beschloss, dass der 
Markt die Kosten für einen einwöchigen Aufenthalt einer Be-
gleitperson im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain trägt.

Verschiedenes
1. Bgm. Schmitt informierte darüber, dass
• im Bereich des Hochwasserschutzes das VGV-Verfahren des 

Wasserwirtschaftsamtes für die Planungsleistungen abge-
schlossen ist und die Auftragsvergabe erfolgte. Die Planungen 
sollen bereits im Februar beginnen.

• ihm von den Anwohnern der B 22 in Stadtschwarzach und 
Hörblach-Nord eine Unterschriftenliste gegen das geplante 
Logistikzentrum der Firma Geis in der Gemarkung Haidt 
überreicht wurde. Die Vertreter der Interessengemeinschaft 
werden die Unterschriftenliste zusätzlich bei der Gemeinde 
Kleinlangheim einreichen.

• eine Anfrage für den Sauwasenweg (zwischen Bolzplatz und 
Baugebiet Aspel II) vorliegt, ob hier die Möglichkeit einer 
Vollsperrung des Weges oder die Reduzierung der Geschwin-
digkeit mit sog. Speed-Breakern erzwungen werden kann. Dort 
ist jedoch bereits generell ein Durchfahrtsverbot beschildert 
und zusätzlich eine Tempo-30-Beschilderung angebracht.

• bei den Adventsveranstaltungen der Vereine am Marktplatz 
keine Vollsperrung eingerichtet wurde. Bei entsprechenden 
Veranstaltungen sollte hier zusätzlich eine Geschwindigkeits-
beschränkung von 30 km/h beschildert werden.

• eine Anfrage vorliegt, ob der Ägidiusweg zum Feuerwehrhaus 
als Einbahnstraße beschildert werden kann. Dieses Thema 
kann gerne noch einmal aufgegriffen werden.

• an den Wertstoffsammelstellen in Gerlachshausen und Hör-
blach auch andere Abfälle wie Elektrogeräte oder Baustoffe 
abgestellt werden, die dann zeitaufwendig vom Bauhof abgeholt 
werden müssen. Bezüglich entsprechender Lösungsmöglich-
keiten wird hierzu bei der Abfallberatung des Landkreises 
Kitzingen angefragt.

• vorgeschlagen wurde, die Markierung der Parkflächen aus der 
Gartenstraße in die Abt-Plazidus-Straße zu erweitern, da hier 
trotz vorhandener Parkplätze auf dem Seitenstreifen immer 
wieder Fahrzeuge auf der Straße abgestellt werden. Nach 
Angabe der Anwohner soll damit der Verkehr ausgebremst 
und die Geschwindigkeit reduziert werden.

 



ÄrztlicHer BereitscHAFtsDienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
im Landkreis Kitzingen
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di, Do  18.00 – 21.00 Uhr,
Mi und Fr  16.00 – 21.00 Uhr,
Sa/So/Feiertag  09.00 – 21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der NOT-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig. 

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 18.02. Franconia Apotheke, Wiesentheid 
 Tel. 09383-9096750
 Falter Apotheke, Kitzingen
 Tel. 09321-4894
SONNTAG, 19.02. Apotheke am Markt, Schwarzach a. Main
 Tel. 09324-9780700
 Steigerwald Apotheke, Geiselwind
 Tel. 09556-921090
DIENSTAG, 21.02. Stadt Apotheke, Prichsenstadt 
 Tel. 09383-7244
Fasching Lamm Apotheke, Kitzingen
 Tel. 09321-4577
SAMSTAG, 25.02. Stadt Apotheke, Gerolzhofen 
 Tel. 09382-99880
 Main Apotheke, Mainstockheim
 Tel. 09321-929430
SONNTAG, 26.02. Riemenschneider Apotheke, Volkach
 Tel. 09381-4100
 Brücken Apotheke, Kitzingen
 Tel. 09321-91760
SAMSTAG, 04.03. Stadt Apotheke, Prichsenstadt 
 Tel. 09383-7244
 Lamm Apotheke, Kitzingen
 Tel. 09321-4577
SONNTAG, 05.03. Apotheke im Einkaufspark, Volkach                  
 Tel. 09381-8460984
 Markt Apotheke, Iphofen
 Tel. 09323-3301
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 
Stunden später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung AnDerer BeHörDen
Pflegestützpunkt des Landkreises Kitzingen
thema Demenz
Ab Januar 2023 bietet die Gerontologin Frau Melanie Dolph, die 
die Fachstelle für pflegende Angehörige mit Demenz-Servicestelle 

in Kitzingen leitet, auch Sprechstunden in den Räumlichkeiten des 
Pflegestützpunktes in Kitzingen an. Frau Dolph informiert um-
fassend über das Krankheitsbild Demenz, den richtigen Umgang 
in den verschiedenen Erkrankungsphasen sowie über Förder- und 
Aktivierungsmöglichkeiten für Demenzkranke. Sie klärt über 
individuelle Hilfsangebote im Landkreis Kitzingen auf, die aus 
den Leistungen der Pflegeversicherung finanziert werden können.
Darüber hinaus berät sie pflegende Angehörige in Konflikt- und 
Belastungssituationen, vermittelt Kur- und Urlaubsangebote für 
Pflegende, berät zu Schulungsangeboten für pflegende Ange-
hörige und zu Betreuungsangeboten in speziellen Gruppen zur 
Förderung der Erkrankten und zur Entlastung der Angehörigen.
Die Beratung ist kostenfrei, trägerübergreifend und neutral.
Die nächsten Termine im Pflegestützpunkt Kitzingen sind am 
Donnerstag, 02.03., 23.03., 13.04.2023, jeweils 13 – 16 Uhr.
Terminvereinbarung bitte über den Pflegestützpunkt des Land-
kreises Kitzingen, Tel. 09321-928 5250 oder per Mail unter 
pflegestuetzpunkt@kitzingen.de.

thema Pflege
Kostenlose Beratung durch den Bezirk Unterfranken zu Sozi-
alhilfeleistungen: 
Mo, Mi, Fr 8.30 – 12.30 Uhr und Di, Do 13 – 17 Uhr

„Hilfe zur Pflege“ – 
rechtliche, finanzielle und pflegefachliche Aspekte
Nächste Termine: Donnerstag, 09.03., 06.04., 04.05.2023, 
jeweils 13 – 16 Uhr
Terminvereinbarung bitte über den Pflegestützpunkt des Land-
kreises Kitzingen, Tel. 09321-928 5250 oder per Mail unter 
pflegestuetzpunkt@kitzingen.de.
 

ÖPNV-Verkehrserhebung vom 23.04.2022 
bis 22.04.2023
wir fragen – weil Du zählst!
…wohin Du fährst, wie oft und womit.
So können wir unseren Nahverkehr in Mainfranken noch zukunfts-
sicherer gestalten: mit mehr Zielen in einem erweiterten Verbund-
gebiet, mehr Möglichkeiten und einfach mehr ÖPNV für alle.
Mach mit bei unserer aktuellen Fahrgastzählung und -be-
fragung. Wir zählen auf dich!
Bürgerinnen und Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 
leisten einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere, lebenswerte 
Zukunft in unserer Region. Um künftig noch mehr Menschen 
zum Ein- oder Umsteigen zu bewegen, wollen wir das ÖPNV-
Angebot in Mainfranken umfassend verbessern. So sollen ab 2025 
die Städte Würzburg und Schweinfurt sowie die Landkreise Bad 
Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld, 
Würzburg und Schweinfurt den dann flächenmäßig zweitgrößten 
Verkehrsverbund Bayerns bilden.
Mit den Angeboten, Liniennetzen und Co. in diesem erweiterten 
Verbund sollen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
bestmöglich abgedeckt werden. Aus diesem Grund läuft eine 
mainfrankenweite Verkehrszählung und -befragung noch bis 
22.04.2023. In allen öffentlichen Verkehrsmitteln befragen per 
Ausweis legitimierte und deutlich erkennbare Interviewer/-innen 
die Fahrgäste nach ihrem Mobilitätsverhalten.
Wichtig: In den Kurzinterviews wird lediglich nach dem Fahrgast-
verhalten wie beispielsweise den bevorzugten Verkehrsmitteln, 
den Fahrtzielen, der Häufigkeit der ÖPNV-Nutzung und dem 
genutzten Fahrschein gefragt. Interviewte Fahrgäste zeigen dazu 
am besten ihren aktuellen Fahrschein vor, damit alle Angaben 
korrekt erfasst werden können. Während der Befragung wer-
den keinerlei persönliche Daten erhoben und es erfolgt keine 



Fahrscheinkontrolle. Die Ergebnisse der Erhebung fließen dann 
unmittelbar in die weiteren Planungen ein.
 
Landratsamt Kitzingen
kabarett zum internationalen Frauentag am 6.märz 2023 
in der Alten synagoge
Weltweit wird im März der Internationale Frauentag gefeiert. 
So auch im Landkreis Kitzingen. Seit einigen Jahren organisiert 
die Gleichstellungsstelle des Landkreises Kitzingen einen unter-
haltsamen Abend anlässlich des Internationalen Frauentages. In 
diesem Jahr findet die Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt 
Kitzingen/Alte Synagoge statt. Freuen Sie sich auf die Kabaretti-
stin Birgit Süss mit dem Soloprogramm „Das Graue vom Himmel“.
Birgit Süss begeistert als Kabarettistin und Sängerin, ist Kultur-
preisträgerin der Stadt Würzburg 2021 und erhielt den Sonderpreis 
des Deutschen Kabarett-Preises für das Jahr 2022.
Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag findet am 
Montag, 6. März, um 19 Uhr in der Alten Synagoge in Kit-
zingen statt. Die Karte kostet 10,00 € und ist erhältlich auf dem 
Ticketportal der Alten Synagoge Kitzingen: https://s-access.eu/
Kitzingen/34201187frauen/
Weitere Vorverkaufsstelle ist die Tourist-Information in Kitzingen 
bis einen Tag vor Veranstaltung.
 
Landkreis Kitzingen mit Landschafts- 
pflegeverband Kitzingen e.V.
unsere termine 2023 rund um die Obstkultur im  
kitzinger land
Referent ist Steffen Kahl, Pomologe von der Schlaraffenburger 
Streuobstagentur in Mömbris, wenn nicht anders angegeben.
Pflegen und Pflanzen
• Pflege von Streuobstwiesen, Grundlagen
 24. Februar 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr
 Ort wird noch bekannt gegeben.
• Hochstämme pflanzen und pflegen
 25. November 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr
 Ort wird noch bekannt gegeben.
sorten und sortenerhalt
• Obstbäume veredeln, Obstsorten erhalten
 14. April 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr
 Ort wird noch bekannt gegeben.
• Birnen in der Landschaft, Verwendung, Sorten
 16. September 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr
 Ort wird noch bekannt gegeben.
• Obstsortenbestimmung für Einsteiger
 28. Oktober 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr
 Ort wird noch bekannt gegeben.
genießen: Obst nutzen
• Obstwiese im Herbst – Ernte, Lagerung, Verarbeitung
 30. September 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr
 Ort wird noch bekannt gegeben.
• Einmachkurs: Die fränkische Zwetschge das ganze Jahr 

genießen! Referentin Monika Weidt
 4. August 2023, 17 bis 20 Uhr
 Versuchsküche im Landwirtschaftsamt, Mainbernheimer 

Straße 103, 97318 Kitzingen
 Anmeldung über info-umweltstation@kitzingen.de
Obstsortenwanderungen
• Obstsortenwanderung Nenzenheim
 15. September 2023, 14 bis 16.30 Uhr
 Birnen am Steigerwaldtrauf, im Naturpark Steigerwald

• Obstsortenwanderung Obernbreit
 28. September 2023, 16 bis 18.30 Uhr
 Obstsorten, Obstbäume im südlichen Landkreis Kitzingen
• Obstsortenwanderung Herrngraben Iphofen
 29. September 2023, 14 bis 16.30 Uhr
 Obstsorten, Obstbäume um die Stadtmauer von Iphofen
Melden Sie sich bald an! Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teil-
nehmerzahlen sind jeweils auf 20 bzw. 25 Personen begrenzt. 
Informationen und Anmeldung (außer für 04.08.2023) unter 
landschaftspflege@kitzingen.de.
 
Umweltstation Kitzinger Land
was ist denn da alles los? – winter, Frühjahr, sommer, 
Herbst – erlebnisse auf der streuobstwiese
Eine vierteilige und kostenlose Veranstaltungsreihe für Kinder 
von 9 – 12 Jahren, aus dem Veranstaltungsprogramm der Um-
weltstation Kitzinger Land 2023. Eine Anmeldung ist für alle vier 
Kursteile gewünscht. Falls dies nicht möglich sein sollte, bitte 
bei der Anmeldung mit den Kursen, die nicht besucht werden 
können, angeben. Anmeldung bis Montag, 20.02.2023, unter 
info-umweltstation@kitzingen.de oder Tel. 09321/928-1109. Die 
Broschüre mit genaueren Terminbeschreibungen kann online auf 
der Internetseite https://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.
de/ eingesehen werden. Außerdem liegt die gedruckte Version in 
allen Gemeinden im Landkreis Kitzingen zum Mitnehmen aus.
 
Kinderakademie
musikalisches bei der kinderakademie im märz 2023
Eine musikalische Sinnesreise mit dem Titel „Mit den Ohren 
sehen und mit den Augen hören“ schließt das Wintersemester 
der Kinderakademie ab. Der Pianist Rudolf Ramming lehrt an 
der Hochschule für Musik in Würzburg und tritt regelmäßig mit 
verschiedenen Orchestern und Ensembles sowie auch als Solist 
auf. Im Rahmen der Kinderakademie Kitzinger Land hat er die 
jungen Studierenden bereits zwei Mal auf eine musikalische 
Entdeckungsreise mitgenommen.
Dozent: Prof. Rudolf Ramming
Samstag, 18.03.2022, 10.30 – 11.15 Uhr, Alte Synagoge Kitzingen
Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, die 
Teilnahme ist aber kostenfrei.
Im Internet ist jeweils in der Woche vor dem Vorlesungssamstag 
unter www.kitzingen.de/aktuell ein entsprechendes Formular 
freigeschaltet. Alternativ ist auch eine telefonische Anmeldung 
unter 09321/928-1104 möglich. Das Angebot richtet sich an Kinder 
im Grundschulalter aus dem gesamten Landkreis!
Interessierte Eltern werden gerne in den Mailverteiler aufge-
nommen und erhalten dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine 
Erinnerung. Dafür reicht eine Mail an das Kinderakademie-Team 
unter: lag-ziel@kitzingen.de.
 
Regierung von Oberfranken
lehrgang zum geprüften natur- und landschaftspfleger/
zur geprüften natur- und landschaftspflegerin 2023/2024
Die Regierung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
in enger Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege Laufen und der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft in Freising einen Fortbildungslehrgang 2023/2024 
zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/zur Geprüften 
Natur- und Landschaftspflegerin durch.
Die Fortbildung bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in einem 
"grünen" Ausbildungsberuf wie Landwirt, Gärtner oder Forstwirt 
eine Zusatzqualifikation auf Meisterniveau für alle, die sich im 



Bereich Naturschutz und Landschaftspflege weiterbilden möchten.
In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursionen lernen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem die Grundlagen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Umweltbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Grundsätze des Gewerbe- und 
Steuerrechts oder des Arbeits- und Sozialrechts. Schwerpunkte 
bilden zudem der Einsatz von Maschinen und Geräten in der 
Landschaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und Pflege von 
Hecken und Gehölzen, naturschutzfachliche Grundlagen sowie 
Umweltpädagogik.
Der Lehrgang erstreckt sich über 17 Wochen, die auf den Zeitraum 
von September 2023 bis Juli 2024 verteilt sind. Beginn ist Montag, 
der 25. September 2023. Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren 
betragen 1.200 € bzw. 250 €.
Anmeldungen sind ab sofort bei der Regierung von Oberfran-
ken möglich. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2023.
Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung unter: 
www.reg-ofr.de/gnl
Ansprechpartnerin: Iris Prey, Bildung in der Land- und Haus-
wirtschaft an der Regierung von Oberfranken, Telefon: 0921 
604-1464, Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de

Egbert Gymnasium 
Münsterschwarzach

Herzliche einladung zu den tagen der offenen tür am 
egbert-gymnasium münsterschwarzach
Am Samstag und Sonntag, den 25. und 26. März 2023, la-
den wir Sie und Ihre Kinder ganz herzlich ein, unsere Schule 
persönlich kennenzulernen und uns vor Ort Ihren Fragen zu 
stellen. Wir wollen Ihnen an diesen Tagen zwischen 14.00 und 
18.00 Uhr gerne ganz persönlich in Kleingruppen unser Ge-
bäude und unsere besonderen Angebote „in Aktion“ zeigen und 
anschließend beim Kaffeetrinken näher ins Gespräch kommen.
Hierzu bitten wir Sie um eine kurze Voranmeldung. Über den 
Direktlink https://www.egbert-gymnasium.de/?Itemid=3092 
können Sie Ihren Wunschtermin auswählen.
Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren finden Sie auf 
unserer Schul-Homepage unter der Rubrik „Übertritt“.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Ihre EGM-Schulfamilie

 
Gymnasium Steigerwald-Landschulheim 
Wiesentheid
informationsveranstaltung zum Übertritt von der 
grundschule auf das gymnasium steigerwald-land-
schulheim wiesentheid
Bei unserer Informationsveranstaltung zum Übertritt an das 
Gymnasium möchten wir Ihnen/Euch die Gelegenheit geben, 
unsere Schule in Kleingruppen kennenzulernen.
Dazu bieten wir Ihnen am Sonntag, den 12. März 2023, in 
der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr individuelle kurzweilige 
Führungen durch unsere Schule an, die Ihnen einen kleinen 
Einblick in unser buntes Schulleben geben.
Die Führungen dauern etwa eine Stunde und beginnen zu 
sechs verschiedenen Zeiten:
14:00 Uhr/14:30 Uhr/15:00 Uhr/15:30 Uhr/16:00 Uhr/16:30 Uhr 
Ein Führungstermin kann ab Montag, 27.02.2023, über das 
Sekretariat vereinbart werden.
Für persönliche Gespräche steht Ihnen bei der Veranstaltung die 
Schulleitung zur Verfügung.
Damit Sie/Ihr möglichst viel über das LSH erfahren/erfahrt, haben 
wir eine ausführliche digitale Präsentation mit vielseitigen Infor-

mationen zu unserem Gymnasium vorbereitet, die ab Mittwoch, 
den 1. März 2023, auf unserer Homepage bereitgestellt wird.
Die Anmeldung für die 5. Klassen findet vom 8. – 11. Mai 2023 
von 8.00 – 17.00 Uhr und am 12. Mai 2023 von 8.00 – 15.00 Uhr 
im Sekretariat der Schule statt. Auf der Homepage finden Sie 
dazu im Anmeldezeitraum ein digitales Eingabeformular zur 
Abkürzung des Anmeldeprozesses.
 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen – 
Friedrich-Bernbeck-Schule
tag der offenen tür am 11. märz 2023 mit informati-
onsveranstaltung zur Anmeldung
Einstieg auch in Jahrgangsstufe 6 möglich!
… am Samstag, den 11. März 2023 von 11:00 Uhr bis 14:00 
Uhr in der Staatlichen Wirtschaftsschule Kitzingen.
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung wird es auch 
Mitmachangebote, stündliche Vorträge, Beratungsgespräche, 
Schulhausbesichtigungen und eine Schulhausrallye geben.
Schülerinnen und Schüler aller Schularten können für die vier-
jährige Wirtschaftsschule (Klassen 7 – 10 bzw. mit Vorklasse 
6 – 10) und die zweijährige Wirtschaftsschule (Klassen 10 – 11) 
angemeldet werden.
Anmeldung und Probeunterricht:
Beginn des Anmeldezeitraums: 27. Februar 2023
Probeunterricht:     3. Mai bis 5. Mai 2023
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis, die 
Geburtsurkunde des Kindes sowie einen Nachweis über ausrei-
chenden Masernschutz mit.
Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik 
„Downloads“ auf unserer Schulhomepage www.wirtschafts-
schule-kt.de.
Das besondere Profil der Wirtschaftsschule:
• vertiefte ökonomische Grundbildung
• MINT-Module
• anerkannter mittlerer Schulabschluss
• lebens- und berufspraktische Kompetenzen
Öffnungszeiten des Sekretariats:
Montag – Freitag:  8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Kontakt und Auskünfte:
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen,  
Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen
Tel: 09321 92989-0, Fax 09321 92989-299
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de, 
Homepage: www.wirtschaftsschule-kt.de

Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen
lernen sie uns persönlich kennen!
Am 16.03.2023 stellen wir Ihnen um 18:00 Uhr in der Aula 
des AKG unser Gymnasium vor – mit Hausführungen ab 17:00 
Uhr und einem Extraprogramm für die Kinder.
Anmeldewoche 08. – 12.05.2023
• zwei Ausbildungsrichtungen und unzählige Wahlmöglich-

keiten, z. B. im Bereich der Sprachen:
 Englisch, Französisch und Spanisch sowie Latein (auch als 1. 

Fremdsprache) 
• individuelle Schwerpunktsetzung möglich: Bläserklasse, 

Theaterklasse, MINT-Schülerlabor
• Unterstützung durch pädagogische und schulpsychologische 

Angebote 
• kostenfreie offene Ganztagsschule mit erweitertem Betreu-

ungsangebot durch qualifizierte Mitarbeiter/innen

Tag der offenen Tür am 11. März 2023 mit Informationsveranstaltung 
zur Anmeldung 
Einstieg auch in Jahrgangsstufe 6 möglich! 
 
 
… am Samstag, den 11. März 2023 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Staatlichen 
Wirtschaftsschule Kitzingen. 
 
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung wird es auch Mitmachangebote, stündliche 
Vorträge, Beratungsgespräche, Schulhausbesichtigungen und eine Schulhausrallye 
geben. 
 
Schülerinnen und Schüler aller Schularten können für die vierjährige Wirtschaftsschule 
(Klassen 7 – 10 bzw. mit Vorklasse 6 – 10) und die zweijährige Wirtschaftsschule 
(Klassen 10 – 11) angemeldet werden.  
 
Anmeldung und Probeunterricht: 
 
Beginn des Anmeldezeitraums:  27. Februar 2023 
Probeunterricht:    3. Mai bis 5. Mai 2023 
 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis, die Geburtsurkunde des Kindes sowie 
einen Nachweis über ausreichenden Masernschutz mit. 
 
Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik „Downloads“ auf unserer 
Schulhomepage www.wirtschaftsschule-kt.de. 
 
Das besondere Profil der Wirtschaftsschule:  
 

 vertiefte ökonomische Grundbildung 
 MINT-Module 
 anerkannter mittlerer Schulabschluss 
 lebens- und berufspraktische Kompetenzen 
 

Öffnungszeiten des Sekretariats: 
 
Montag - Freitag:     8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
Kontakt und Auskünfte: 
 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, Kaiserstraße 2, 97318 
Kitzingen 
Tel: 09321 92989-0, Fax 09321 92989-299 
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de  
Homepage: www.wirtschaftsschule-kt.de 



Sie wollen Genaueres wissen? Lernen Sie uns online kennen!
Auf https://www.armin-knab-gymnasium.de bieten wir allen 
Eltern und Viertklass-Kindern
• umfassende Informationen zum Schulprofil und zum Übertritt
• zahlreiche Einblicke in unser reges Schulleben.
Sie haben noch weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns! E-Mail:
mail@akg-kt.de, Telefon: 09321-13170
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Vorsorgeuntersuchungen für kinder & Jugendliche nutzen
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
bietet versicherten Kindern und Jugendlichen wichtige Früher-
kennungsleistungen. Über die gesetzlich vorgesehenen Untersu-
chungen hinaus beteiligt sich die LKK auch an den zusätzlichen 
Vorsorgeuntersuchungen. Die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis 
U11 für Kinder sowie J1 und J2 für Jugendliche sind wichtige 
Bausteine zur gesunden Entwicklung. Sie helfen, gesundheitliche 
Probleme frühzeitig zu erkennen und ihnen gezielt gegenzusteuern. 
So steigen die Heilungschancen und Spätfolgen werden in vielen 
Fällen vermieden.
Die Deutsche Liga für das Kind hat zusammen mit der SVLFG und 
anderen Partnern zehn Merkblätter und Filme „Seelisch gesund 
aufwachsen“ entwickelt. Eltern erhalten darin Informationen und 
Empfehlungen, wie sie die seelische Gesundheit ihres Kindes 
fördern können. Eltern bekommen die Merkblätter kostenlos bei 
den Vorsorgeuntersuchungen. Online sind die Flyer erhältlich 
unter www.seelisch-gesund-aufwachsen.de.
 
Bezirksjugendwerk der  
AWO Unterfranken e.V.
Jugendwerk der AwO sucht Freizeitteamer*innen
2023 bietet das Jugendwerk der AWO wieder zahlreiche Ferien-
freizeiten für Kinder und Jugendliche, um ihnen schöne Sommer-
ferien und ein wenig Abwechslung bereiten zu können. Deshalb 
werden ehrenamtliche Freizeitteamer*innen gesucht! Alle jungen 
Menschen zwischen 14 und 30 Jahren, die Lust haben in einem 
bunten Team von kreativen Köpfen Kindern und Jugendlichen 
unvergessliche Ferien zu bieten, können sich melden über info@
awo-jw.de oder Tel. 0931-299 38 264. Nähere Informationen gibt 
es auch im Internet unter: www.awo-jw.de

VereinsnAcHricHten

einladung zur außerordentlichen mitgliederversamm-
lung
Herzliche Einladung ergeht zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am Mittwoch, den 22.02.2023 um 19:00 Uhr, 
im Sportheim der SpVgg Münsterschwarzach - Gerlachshausen 
an alle Mitglieder.
TAGESORDNUNG:
1. Auflösung/Verschmelzung mit dem SC Schwarzach
2. Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrages der 

Notarin Dr. Christina Wolf
HINWEIS: Die Versammlung ist unabhängig von der Anzahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Der Verschmelzungsvertrag mit den Jahresabschlüssen von SpVgg 
und SCS, der Verschmelzungsbericht sowie die Jahresabschlüsse 
des SVS der letzten drei Jahre liegen im SpVgg Sportheim zur 
Einsicht aus. 
Bitte telefonische Voranmeldung unter: +49 173 6750 268.

Ludwig Lukacz, 1. Vorsitzender

einladung zur außerordentlichen mitgliederversamm-
lung
Herzliche Einladung ergeht zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am Mittwoch, den 22.02.2023 um 18:30 Uhr, im 
Sportheim des SV Stadtschwarzach an alle Mitglieder.
TAGESORDNUNG:
1. Auflösung/Verschmelzung mit dem SC Schwarzach
2. Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrages der 

Notarin Dr. Christina Wolf
HINWEIS: Die Versammlung ist unabhängig von der Anzahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Der Verschmelzungsvertrag mit den Jahresabschlüssen von SpVgg 
und SCS, der Verschmelzungsbericht sowie die Jahresabschlüsse 
des SVS der letzten drei Jahre liegen im Sportheim zur Einsicht 
aus. Bitte telefonische Voranmeldung unter: +49 1511 1954 872.

Josef Hitzinger, 1. Vorsitzender

einladung zur außerordentlichen mitgliederversamm-
lung
Herzliche Einladung ergeht zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am Mittwoch, den 22.02.2023 um 19:30 Uhr, 
im Sportheim der SpVgg Münsterschwarzach - Gerlachshausen 
an alle Mitglieder.
TAGESORDNUNG:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
2. Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrages der 

Notarin Dr. Christina Wolf
Der Verschmelzungsvertrag mit den Jahresabschlüssen von SVS 
und SCS, der Verschmelzungsbericht sowie die Jahresabschlüsse 
der SpVgg der letzten drei Jahre liegen im SVS Sportheim zur 
Einsicht aus. 
Bitte telefonische Voranmeldung unter: +49 1511 1954 872.

Josef Hitzinger, 1. Vorsitzender

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

Terminvorschau 2023 (Terminänderungen vorbehalten):
25.02.2023 Baumschnittkurs
26.02.2023 Winterwanderung im südlichen Steigerwald
24.03.2023 Mitgliederversammlung
23.09.2023 Jahresausflug
28.10.2023 Herbstaktion
16.12.2023 Adventsaktion
Winterwanderung am Sonntag, den 26.02.2023 durch den 
südlichen Steigerwald



Mit dem Bus fahren wir zum Start unserer Wanderstrecke nach 
Frankfurt an der Dornenhecke. Von dort aus wandern wir einen 
ca. 7 km langen Rundweg, über Wiesen und Waldwege, durch 
die wunderschöne winterliche Natur des Steigerwalds.
Nach der Wanderung kehren wir ins Gasthaus zur Frohen Einkehr 
ein. Hier besteht die Möglichkeit auf Kaffee und Kuchen und ab 
17 Uhr ist auch Abendessen möglich.
Die Buskosten übernimmt der Siedlerverein.
Busabfahrtzeiten
Gerlachshausen Bushaltestelle: 13:00 Uhr
Münsterschwarzach Parkplatz: 13:05 Uhr
Stadtschwarzach Bushaltestelle: 13:10 Uhr
Schwarzenau Kirche:  13:15 Uhr
Für die Wanderung sollte man gut zu Fuß sein, unbedingt festes 
Schuhwerk und der Witterung entsprechende Kleidung tragen. 
Wer die Wegstrecke nicht bestreiten kann, könnte vor Ort die 
Umgebung auf eigene Faust erkunden und bereits ab 14 Uhr zu 
Kaffee und Kuchen in die Gastwirtschaft einkehren.
Anmeldung ist ab sofort bei der 1.Vorsitzenden Melanie Rosen-
berger, Tel. 09324/978993 (Nachricht gerne auf Anrufbeantworter 
hinterlassen) oder per Mail unter Melanie.Rosenberger82@web.
de möglich. Anmeldeschluss ist Freitag, der 24.02.2023.
Auf Eure Teilnahme freut sich das Team vom Siedlerverein
Einladung zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 
24.03.2023 um 19:00 Uhr im Gasthaus zum Anker, Ger-
lachshausen
Sehr geehrte Mitglieder,
wir laden Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung ein. Die Versammlung mit Ehrungen und Fachvortrag 
ist für Freitag, den 24.03.2023 um 19:00 Uhr im Gasthaus zum 
Anker, Gerlachshausen, geplant.
Tagesordnungspunkte für die Mitgliederversammlung 2023
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Kurzer Rückblick der Mitgliederversammlung 2022
4. Jahresrückblick der Vereinsaktivitäten
5. Kassenbericht aus 2022
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
7. Fachvortrag
8. Ehrungen 2023
9. Informationen

10. Wünsche und Anträge
Zusätzliche Anträge reichen Sie bitte schriftlich bis spätestens 
10.03.2023 bei der 1.Vorsitzenden, Melanie Rosenberger, ein.
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/

Hallo liebe Kinder, liebe Eltern,
die Bibliothek hat neue, spannende und unterhaltsame Spiele 
eingekauft. Teilweise sind diese bereits ab 2 Jahren, weitere 
Gesellschaftsspiele für die älteren Kinder sind ebenfalls im 
Sortiment aufgenommen worden.
Neugierig geworden? Dann kommt doch in die Bücherei 
Schwarzach.
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch von 17:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag von 10:00 bis 11:00 Uhr

Liebe Grüße euer Büchereiteam

Seniorenkreis Schwarzach M./Reupelsdorf

„Generation plus“
Eine Vorabinformation ist immer besser als nur abzuwarten und 
kann so manche Unsicherheit aus dem Weg räumen. Trauen Sie 
sich zu unseren besonderen Programmangeboten im März zu 
kommen. Wir freuen uns auf Sie!
Fit für leib, geist und seele
Donnerstag, 2. März 2023, 14.30 Uhr
Angenehme Begegnungen, Spaß und Freude um die geistige, 
aber auch körperliche Fitness zu schulen.
Hilfe…, Pflegefall
Informationen von Frau Ute Döblinger vom Pflegestützpunkt 
Kitzingen.
Für Angehörige ist die Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds 
in der Regel mit großen Herausforderungen und gravierenden Än-
derungen der bisherigen Lebenssituation verbunden. Gleichzeitig 
ergeben sich rechtliche, finanzielle und lebenspraktische Fragen, 
wie etwa die Entscheidung, die Pflege im häuslichen Bereich oder 
in einem Pflegeheim zu organisieren. Beratungsstellen stehen 
sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen beratend zur 
Seite. Dieses Angebot umfasst die rechtlichen und finanziellen 
Aspekte sowie die pflegefachliche Seite.
Nach viel Interessantem und Kaffeepause: Fit für Leib, Geist 
und Seele mit Ingrid Eichler.
seniorengottesdienst
Montag, 13. März 2023, 14.30 Uhr, Pfarrkirche „Heilig Kreuz“
„Annehmen können… leicht gesagt“
Vortrag & informationsveranstaltung über Demenz & 
die Früherkennung von gedächtnisbeeinträchtigungen
Montag, 13. März 2023, 15.15 Uhr, Arche, kleiner Saal
In dem Vortrag möchten wir Sie sowohl über demenzielle 
Krankheitsbilder informieren als auch Unterstützungsangebote 
für Menschen mit Demenz und deren Angehörige vorstellen. Als 
Referentin konnten wir die Sozialpädagogin und Gerontologin 
Petra Dlugosch, Mitarbeiterin beim Projekt „digiDEM Bayern“, 
gewinnen. Ziel von digiDEM Bayern ist es, die Lebenssituation 
von Menschen mit Demenz und deren pflegenden Angehörigen 
nachhaltig zu verbessern, besonders im ländlichen Raum. Digi-
DEM Bayern ist ein Forschungsprojekt der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg.
gedächtnisleistung kostenlos überprüfen lassen beim 
screeningtest-tag
Samstag, 18. März 2023 von 13.00 bis 15.30 Uhr, Arche, Ju-
gendheim Parkplatz.
Hier haben alle Interessierten aus Schwarzach und Umgebung die 
Möglichkeit, kostenlos ihre Gedächtnisleistung mit Hilfe eines 
Kurztests (MMST = Mini-Mental-Status-Test) überprüfen zu 
lassen. Der Screeningtest ersetzt zwar keine umfassende ärztliche 
Diagnose, liefert aber erste Hinweise darauf, ob eine weitere Ab-
klärung notwendig ist. Der Test selbst dauert rund zehn Minuten 
und wird in einem geschützten, durch Stellwände abgetrennten 
Raum durchgeführt. Sie brauchen dazu nichts mitzubringen, 
außer, wenn nötig, Ihre Seh- und Hörhilfen.
wir basteln Ostergrüße
Wer mitmachen will, wer uns unterstützen will, bitte melden 
bei Ingrid Eichler, Telefon 09324/1249.
Vielen Dank unseren Kuchenbäckern, wir sind für jede Unter-
stützung sehr dankbar!
Kuchenaktion…„ab und zu“. Wer würde einen Kuchen für unsere 
Treffen backen???
Bitte bei Lorenz Kleinschnitz melden, Telefon 09324/1340.



kolpingstammtisch
Wir treffen uns am 09.03.2023 um 16.00 Uhr im „La Luna“ 
(ehem.“Rose“) in Stadtschwarzach zu unserem Stammtisch.

einladung zur Jahreshauptversammlung 
Wir laden alle Mitglieder recht herzlich zu unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am Samstag, den 25.02.2023 um 
18:00 Uhr im Gasthaus „Schwarzes Ross“ nach Hörblach ein. 
TAGESORDNUNGSPUNKTE: 
1. Begrüßung und Totengedenken 
2. Bericht des 1. Vorstandes 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Bericht des Kassiers 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Veranstaltungen 2023 
7. Wünsche und Anregungen 

Die Vorstandschaft des Burschenvereines Hörblach

kircHlicHe nAcHricHten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei.
Pfarramt Kleinlangheim - Hauptstr. 30 - Tel 09325 273

Bürozeiten: Di und Fr 9.00-12.00 Uhr und Mi von 14.30-16.30

So. 19. Februar 2023
10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst in Neuses am Berg 

(im Anschluss Kirchenkaffee)
 Unter dem Motto „Die Liebe hört niemals auf“ 

gestalten Pfarrerin Bromberger und Pfarrer Vogel 
einen kreativen und unterhaltsamen Gottesdienst. 
Musikalisch wird der Gottesdienst von Bläsern 
verschiedener Posaunenchöre umrahmt. Im An-
schluss: Herzliche Einladung zu einem geselligen 
Imbiss

Fr. 24. Februar 2023
19.00 Uhr Leben ohne Verzagtheit – Biblische Impulse und 

Meditation zur Fastenzeit (Friedhofskappelle 
Kleinlangheim)

So. 26. Februar 2023
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Fr. 3. März 2023
19.00 Uhr Weltgebetstag (aus Taiwan) in der Arche Stadt-

schwarzach
 Nach dem Gottesdienst: Herzliche Einladung zum 

gemeinsamen Essen mit Köstlichkeiten aus Taiwan.
So. 5. März 2023
10.10 Uhr Mini-Gottesdienst – für unsere „Kleinsten“ mit 

ihren Familien in Kleinlangheim
Weitere Termine, Neuigkeiten und Predigttexte finden Sie auf 
unserer Homepage www.kleinlangheim-evangelisch.de
Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Zeit!

Ihre Pfarrerin Rathje

Die Gottesdienste unseres Pastoralen Raumes feiern wir in der 
Zeit vom 18.02.2023 bis 05.03.2023 (Änderungen vorbehalten):
Sonntag 19.02. 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Düllstadt 09:00 (PP) Messfeier für gestiftetes Amt
Hörblach 09:00 (AB) Messfeier für Anna Maria Gutwill
Stadtschw. 10:30 (PP) Messfeier für Maria u. Ernst Hein
    u. Eltern
Schwarzenau 10:30 (Gb) Wort-Gottes-Feier
Mittwoch 22.02. ASCHERMITTWOCH, Fast- und  
Abstinenztag
Stadtschw. 18:30 (PP) Messfeier für Christoph Fröhling
   z. Geburtstag
Schwarzenau 18:30 (Gb) Wort-Gottes-Feier – Aschenkreuz
Reupelsdorf 18:30 (BG) Wort-Gottes-Feier – Aschenkreuz
Gerlachsh. 18:30 (AG) Wort-Gottes-Feier – Aschenkreuz
Donnerstag 23.02. Hl. Polykarp, Bischof
Schwarzenau 17:00 (PP) Messfeier für Stiftungsmesse
Freitag 24.02. HL. MATTHIAS, Apostel
Stadtschw. 18:30 (PI) Messfeier
Sonntag 26.02. 1. FASTENSONNTAG
Schwarzenau 09:00 (ME) Messfeier
Stadtschw. 10:30 (Gb) Wort-Gottes-Feier
Reupelsdorf 10:30 (PI) Messfeier
Dienstag 28.02. Dienstag der 1. Fastenwoche
Hörblach 18:30 (ME) Messfeier
Freitag 03.03 Freitag der 1. Fastenwoche
Stadtschw. 19:00 (Gb) Weltgebetstag der Frauen (Arche)
Samstag 04.03. Hl. Kasimir
Stadtschw. 18:30 (PI) Messfeier für Meta u. Josef und
   Gerhard Falkenstein
Sonntag 05.03. 2. FASTENSONNTAG
Stadtschw. 09:45 (Gb) Kinderkirche
Schwarzenau 09:00 (Gb) Wort-Gottes-Feier
Reupelsdorf 10:30 (LK) Wort-Gottes-Feier
Reupelsdorf 14:30 (UR) Tauffeier Elia Scholz
Gerlachsh. 10:30 (PI) Messfeier für Afra Magg
Weitere Gottesdienste des Pastoralen Raumes St. Benedikt unter 
www.Sankt-Benedikt.org.
Das nächste Monatsrequiem für Verstorbene um 18.30 Uhr in 
Wiesentheid ist am Freitag, 3. März und 14. April 2023.
weltgebetstag am 3. märz 2023
Zum Weltgebetstag 2023 laden uns mutige Frauen aus Taiwan 
ein, daran zu glauben, dass wir die Welt zum Positiven verändern 
können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: 
Glaube bewegt.
Wir freuen uns, heuer wieder gemeinsam in der Arche zu feiern 
und laden hierzu alle Interessierten – Frauen, Männer, Jugend-
liche – herzlich ein.
Die Frauen aus Taiwan möchten ihre Erfahrungen mit uns teilen 
und Gottes wunderbare Taten durch ihre Geschichten bezeugen.
Mit unserer Kollekte unterstützen und stärken wir Frauen und Mäd-
chen weltweit, damit sie in Gerechtigkeit und Würde leben können.
Darum kommen Sie zum Weltgebetstag, bringen Freundinnen 
und Freunde mit, und werden Teil der Weltgebetskette –  
24 Stunden, rund um den Globus – damit wir gemeinsam spüren: 
Glaube bewegt.
Nach dem Gottesdienst bieten wir noch Zeit zur Begegnung und 
zum Austausch bei Tee und Kuchen.



Freitag, 3. März 2023, 19.00 Uhr in der Arche in Stadtschwarzach
Das ökumenische Vorbereitungsteam
eXerzitien im AlltAg –  
zeit für gott – zeit für mich selbst.
Herzliche Einladung!
Vorbesprechung, 07.03. – 19 Uhr in der Arche
Gruppentreffen jew. Dienstag in der Arche 14.03., 21.03., 28.03., 
04.04. jeweils 19.30 Uhr
Kosten für Material: 4,00 €
Vorbereitet und begleitet von Frau Brigitte Soik, falls Sie Fragen 
haben, bitte anrufen: Tel. 9789770
Anmeldung bei Brigitte Soik, Tel. 09324/9789770, Mail: b.soik@
web.de oder im Pfarramt Stadtschwarzach, Tel. 09324/98180
taizè-gebet
am 12. März 2023 um 19 Uhr in der Hl. Kreuz Kirche in 
Stadtschwarzach
Notfallnummer: 09383/9022855
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Stadtschwarzach
Montag 13.00 - 17.00 Uhr und Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr; vom 
20.02. bis 08.03.2023 nur am Montag geöffnet.
Telefonisch erreichbar täglich 8 - 12 Uhr, Mo - Do 13 - 16 Uhr, 
Tel. 09324/98180, Veronika Nippert
Email: Pfarrei.stadtschwarzach@bistum-wuerzburg.de
Einsendeschluss f. Kirchl. Nachrichten im Amtsblatt ab 3. April: 
06.03.2023
Voranzeigen
„Querfeldein“ – Gottes Wirken auf der Spur
Gemeinsam im Raum St. Benedikt unterwegs am 30.04.2023 
in und um Rödelsee
spurensuche in den sonntagsevangelien der Osterzeit
Jeweils Mittwochabend (12.4./19.4./26.4./3.5./10.5./17.5.23) von 
19 Uhr bis 21 Uhr in der Arche in Stadtschwarzach

Estomihi,19.02.2023 
10.00 Uhr Neuses  Nachbarschaftsgottesdienst 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit anschließendem 
Ausklang im Gemeindehaus bei Gebäck und Getränk 
Donnerstag, 23.02.2023 
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus Schernau 
Invocavit, 26.02.2023 

9.00 Uhr Schernau Gottesdienst 
10.00 Uhr Neuses  Kindergottesdienst 
10.15 Uhr Dettelbach Gottesdienst 
Weltgebetstag Freitag, 03.03.2023 
Schernau 18.30 Uhr St. Andreas Kirche 
Dettelbach 19.00 Uhr Dreieinigkeitskirche 
Neuses pausiert noch einmal. Interessierte können gerne in die 
Nachbarorte ausweichen. 
Zum Vormerken: 
Am 05.03.2023 ist KEIN Gottesdienst in Gerlachshausen/
Schwarzach; der Gottesdienst in Schwarzach fällt aus, wir haben 
stattdessen Minigottesdienst um 10.10 Uhr in Kleinlangheim. 

Herzliche Grüße 
Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje 

Ruhiger Senior (NR) sucht langfristig 
kleine, ruhige, möblierte

Wohnung sofort
(Ferienwohnung)

0151 50628089

BRENNHOLZ
Nur Hartholz, gesägt, gespalten,

 frei Haus geliefert. 
Preis auf Anfrage!

MS-Forstservice-Holzhandel
Tel. 09522 707561 oder 0172 7511442
E-Mail: ms-forstservice@t-online.de

WIR SUCHEN AB SOFORT:

AUSHILFEN (m/w/d) 
Kommissionierer auf 520 € Basis

IN DETTELBACH

BEWERBEN SIE SICH JETZT

DACHSER SE  
Logistikzentrum Würzburg 
Herr Wolfgang Künzl  
Industriepark 5 
97273 Kürnach 
Tel.: +49 9367 985 130  
wolfgang.kuenzl@dachser.com

dachser.de/karriere 

IHRE AUFGABEN
 n Sie kommissionieren die Waren 
entsprechend der Kundenwünsche 

 n Sie lagern die Ware entsprechend ein 
und aus 

 n Sie übernehmen Umpacktätigkeiten



Arbeitsrecht 

Ehe- und Familienrecht 

Erbrecht  

Betreuungsrecht

Matthias Heese & Werner Nied 
R E C H T S A N W Ä L T E

 kanzlei@heese-nied.de · www.heese-nied.de

Werner Nied, Matthias Heese,   
Timo Winter, Marion Deinzer
   

Julius-Echter-Straße 8 · 97084 Würzburg-Heidingsfeld · Tel. 0931. 65802
Zweigstelle:  Am Hochstein 12 · 97337 Dettelbach · Tel. 09324. 9814467

Lagerist (m/w/d) 

in Vollzeit gesucht!

Aufgaben: Kommissionieren von kleinen  

und leichten Waren.

Macht es Ihnen Spaß, in einem netten Team zu arbeiten? 
Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören! 

bewerbung@gecco.de   |  09324 - 9817-50

GECCO GmbH ist Service-Dienstleister für Online-Shops 

Gewerbering-Süd 2 | 97359 Schwarzach a. Main

GECCO

 
 
 

 
 

 

Adolf-Oesterheld-Straße 19
97337 Dettelbach

info@spedition-zehner.de · www.spedition-zehner.de · Tel. 0 93 24/9 82 77-0

Zehner Spedition
Kraftfahrer (m/w/d)
ab sofort für Nahverkehr überwiegend im Zweischichtbetrieb

Kraftfahrer (m/w/d)
ab sofort für gemischten Nah- und Fernverkehr FS CE+95  

Disponent / Speditionskaufmann (m/w/d)
f. Disposition und allg. Tätigkeiten       ...bringt‘s


